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Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

auch im Jahr 2007 gab es Brennpunkte, die uns über die normalen Routineaufgaben hinaus beschäftigten:  

Mögliche Folgen des globalen Lebensmittelhandels waren bei der Kontamination von Guarkernmehl durch Pen-
tachlorphenol (PCP) sowie Dioxine zu erkennen. Das verunreinigte Dickungsmittel stammte aus Indien und wurde 
zur Herstellung von Fruchtzubereitungen für Joghurt eingesetzt. Sonderuntersuchungen auf Dioxine bei Guar-
kernmehlen mit auffälligen PCP-Gehalten wurden durchgeführt. Nicht nur in diesem Fall konnten wir in der amtli-
chen Überwachung von dem Expertenwissen des zum CVUA Freiburg gehörenden Europäischen Referenzlabors 
für Dioxine und PCB profitieren. 

Bisher unbekannte und erst durch aufwendige instrumentelle Analytik nachweisbare Abbauprodukte von Pflanzen-
schutzmitteln waren auch 2007 im Fokus der Überwachung bei Trink- und Mineralwasser. Im Trinkwasser wurde 
für einen der Metaboliten eine Reihe von Grenzwertüberschreitungen festgestellt. In der Folge erteilte das Regie-
rungspräsidium Freiburg, soweit vertretbar, entsprechende Ausnahmegenehmigungen in Verbindung mit Sanie-
rungsauflagen. 

Im September 2007 traten die ersten Fälle der Blauzungenkrankheit bei Rindern im Regierungsbezirk Freiburg auf. 
Die Krankheit breitete sich bis zum Jahresende in viele Tierbestände aus. Besonders stark betroffen von diesem 
Tierseuchengeschehen war der Ortenaukreis. 

Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg hat sehr vielfältige Aufgaben. Etwa 200 Mitar-
beiter in zwei Dienstgebäuden haben 2007 etwa 19.000 Proben Lebensmittel, Textilien, Kosmetika, Futtermittel 
und des Nationalen Rückstandskontrollplans sowie rund 55.000 Proben im Bereich der veterinärmedizinischen 
Diagnostik umfassend untersucht. 

Lebensmittelüberwachung heißt Kontrolle der Kontrolle. Ein Team von Experten des CVUA Freiburg hat seine 
landesweite Überprüfung betrieblicher Eigenkontroll- und Rückverfolgbarkeitssysteme fortgesetzt und dabei eini-
gen Handlungsbedarf aufgezeigt. 

Groß geschrieben wird der Bereich der Ausbildung. 11 Lebensmittelchemikerinnen beendeten ihre einjährige prak-
tische Ausbildung nach dem Studium mit dem 3. Abschnitt der Staatsprüfung am CVUA Freiburg. 16 junge Men-
schen verließen nach drei Jahren und erfolgreich abgelegter Prüfung unsere Schule als Veterinärmedizinisch-
technische Assistenten. Außerdem werden derzeit 12 Chemielaboranten bei uns ausgebildet. 

Die Ausbildung der neuen Lebensmittelkontrolleure bei den Landkreisen und Städten zur Ablösung der Polizeibe-
amten des ehemaligen Wirtschaftskontrolldienstes war 2007 in vollem Gange. Da gut ausgebildete, fachlich qualifi-
zierte Kontrolleure für unsere Arbeit elementare Voraussetzung sind, investierten unsere Sachverständigen viel 
Zeit für den landesweiten theoretischen Unterricht an der Akademie der Polizei und das Praktikum der zukünftigen 
Lebensmittelkontrolleure bei uns im Hause. 

Soweit es unsere Kapazitäten zuließen, informierten wir interessierte Besuchergruppen, etwa aus Universitäten, 
Fachschulen und Gymnasien, über unsere Tätigkeit. Über neue Erkenntnisse und Ergebnisse berichteten unsere 
Mitarbeiter auch in Form von wissenschaftlichen Publikationen, Posterbeiträgen und zahlreichen Vorträgen. Be-
sonders bei aktuellen öffentlichkeitsrelevanten Themen standen wir als Interviewpartner und für Reportagen von 
Presse, Rundfunk und Fernsehen zur Verfügung. 

Dieser Jahresbericht gibt einen Überblick über das breite Spektrum an Fragestellungen und Untersuchungsberei-
chen des CVUA Freiburg. Außerdem ist beigefügt die im März 2008 aufgelegte Festschrift zum 100-jährigen Be-
stehen des Tierhygienischen Institutes Freiburg, das seit dem Jahr 2000 ein Teil des CVUA Freiburg ist. Weitere 
Informationen zu aktuellen Themen aus unserem Hause erhalten Sie zudem unter www.cvua-freiburg.de. 

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die durch ihre qualifizierte Arbeit und durch großes Engagement zur Leis-
tungsfähigkeit und zu den Erfolgen unseres Amtes sowie zu diesem Jahresbericht beigetragen haben, spreche ich 
meinen herzlichen Dank und meine Anerkennung aus.  

Ihnen, sehr geehrte Leserinnen und Leser, danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen eine interessan-
te Lektüre. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Roland Renner 
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Teil A 
Lebensmittelüberwachung und  
analytische Schwerpunkte 
Übersicht 
Amtliche Lebensmittelproben werden häufig gezielt 
entnommen und untersucht. Die Zahl der Beanstan-
dungen ist deshalb nicht repräsentativ für das Markt-
angebot und erlaubt nur eingeschränkt Rückschlüs-
se auf die Qualität unserer Lebensmittel insgesamt. 

Der Begriff „Beanstandung“ umfasst jede festge-
stellte Abweichung von der Norm, unabhängig von 
der Art oder dem Ergebnis der weiteren Verfolgung. 
Die Feststellungen, die im Gutachten ihren Nieder-
schlag finden, unterliegen gegebenenfalls noch der 
richterlichen Nachprüfung. Nicht nur Abweichungen 
in stofflicher Hinsicht, sondern auch Verstöße gegen 
Kennzeichnungsvorschriften sind erfasst. 

Die Grafiken geben Aufschluss, auf welche Bean-
standungsgründe sich die Beanstandungen vertei-
len. Durch Zusammentreffen mehrerer Beanstan-
dungsgründe bei einer Probe kann deren Anzahl 
höher sein als die der zu beanstandenden Proben. 

 

Proben im Rahmen der amtlichen  
Lebensmittelüberwachung  

Lebensmittel 9240 

Kosmetische Mittel 504 

Bedarfsgegenstände  
(v.a. Textilien und Leder) 

431 

Probenzahl 

Gesamt 18925 

Beschwerdeproben 182 

davon beanstandet 113 = 62% 

Sonstige Proben  

Nationaler Rückstandskontrollplan 5623 

Trinkwasser 1344 

Umweltradioaktivität 526 

Erfreulicherweise mussten nur insgesamt 5  
Lebensmittelproben (= 0,05% der untersuchten 
bzw. 0,2% der beanstandeten Proben) als ge-
sundheitsschädlich beurteilt werden. Bei einer 
Probe Rohmilchkäse waren erhöhte Gehalte des 
Krankheitserregers Listeria monocytogenes die 
Ursache, die restlichen Beanstandungen als „ge-
sundheitsschädlich“ waren durch Glasscherben oder 
sonstige scharfkantige Fremdkörper in Lebensmitteln 
bedingt. 

Lebensmittel

0% 11%
7%

18%

64%

Proben gesamt: 9 240
davon beanstandet: 1 990 (22%)

gesundheitsschädlich 0,2% 

 

Kosmetische Mittel

10%

90%

0%gesundheitsschädlich 0%

Proben gesamt: 504
davon beanstandet: 99 (20%)

 

Bedarfsgegenstände

57%

43%

0%gesundheitsschädlich 0%gesundheitsschädlich 0%

Proben gesamt: 431
davon beanstandet: 82 (19%)

 
 

Grafiken: Verteilung der Beanstandungsgründe auf 
die beanstandeten Proben 

   Beanstandungsgründe (Diagramme): 

   gesundheitsschädliche Eigenschaften 

   mikrobiologischer Verderb 

   andere Verunreinigungen oder Verderbsursachen 

   Zusammensetzung, Beschaffenheit 

   Kennzeichnung, Aufmachung 
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Übersicht Untersuchungsergebnisse 
Produktgruppe Gesamt-

zahl der 
Proben 

beanstandete 
Proben* 

Beanstandung aufgrund 
Zusammensetzung /  

Beschaffenheit* 

Beanstandung auf-
grund Kennzeich-

nung/ Aufmachung* 

Lebensmittel 9240 1990 818 1660 

Milch und Milchprodukte 725 107 69 66 

Eier und Eiprodukte 164 24 17 18 

Fleisch, Wild, Geflügel und  
-Erzeugnisse 

1051 368 279 181 

Fische, Krusten-, Schalen-, 
Weichtiere u. -Erzeugnisse 

530 116 67 71 

Fette und Öle 135 26 26 0 

Brühen, Suppen, Saucen, 
Feinkostsalate 

331 63 15 59 

Getreide, Backwaren,  
Teigwaren 

732 151 74 101 

Obst, Gemüse, -Erzeugnisse 700 110 41 80 

Kräuter und Gewürze 28 6 8 3 

Alkoholfreie Getränke (inkl. 
Mineral- und Tafelwasser) 

567 82 17 83 

Wein 849 128 20 131 

Alkoholische Getränke  
(außer Wein) 

634 192 68 247 

Eis und Desserts 452 104 39 77 

Zuckerwaren, Schokolade, 
Kakao, Brotaufstriche,  
Kaffee, Tee 

770 229 16 285 

Hülsenfrüchte, Nüsse,  
Nusserzeugnisse 

182 12 3 5 

Fertiggerichte 576 164 22 154 

Diätetische Lebensmittel, 
Säuglingsnahrung 

753 100 23 99 

Nahrungsergänzungsmittel 3 0 0 0 

Zusatzstoffe 58 8 14 0 

Kosmetische Mittel 504 99 13 117 

Reinigungs- und Pflegemittel 
für die Haut 

256 40 4 46 

Haarbehandlungsmittel 26 12 0 14 

Nagelkosmetik 39 8 3 13 

Reinigungs- und Pflegemittel 
für die Mundhygiene 

15 1 0 1 

Deodorants und Parfüms 25 5 0 11 

Mittel zur Beeinflussung des 
Aussehens (Make-up,  
Sonnenschutz) 

142 32 6 31 

Rohstoffe für kosmet. Mittel 1 1 0 1 

Bedarfsgegenstände 431 82 59 44 

Materialien mit Lebensmittel-
kontakt 

23 19 18 0 

Gegenstände mit Körper-
kontakt 

303 58 38 41 

Spielwaren und Scherzartikel 105 5 3 3 

* mehrere Beanstandungen pro Probe möglich, daher kann die Zahl der Beanstandungen die Zahl der beanstandeten Proben übersteigen 



8 CVUA Freiburg Jahresbericht 2007 

 

Betriebskontrollen 

Spezialeinheit „Eigenkontrolle und 
Rückverfolgbarkeit“ 
Das Expertenteam aus Lebensmittelchemikern und 
Veterinären des CVUA Freiburg hat das landesweite 
Schwerpunktprogramm „Eigenkontrolle und Rückver-
folgbarkeit“ fortgesetzt. 

Das Prinzip der amtlichen Lebensmittelüberwachung 
heißt Kontrolle der Kontrolle. Es ist nicht die origi-
näre Aufgabe der steuerfinanzierten Überwachung, 
die Sicherheit der hergestellten Lebensmittel zu 
gewährleisten. Verantwortlich für die Sicherheit sei-
ner Produkte ist zunächst der Unternehmer. Wirk-
same Eigenkontrollsysteme einzurichten gehört zu 
den elementaren Pflichten der Betriebe selbst. Die 
Lebensmittelüberwachung überprüft dann anhand 
regelmäßiger Kontrollen und Probenahmen, ob diese 
Eigenkontrollmaßnahmen auch wirksam sind.  

Zwei wichtige Instrumente zur Gewährleistung der 
Lebensmittelsicherheit sind das sogenannte 
HACCP-Konzept sowie ein Rückverfolgbarkeitssys-
tem.  

Alle Unternehmen, die Lebensmittel herstellen oder 
mit Lebensmitteln in irgendeiner Weise umgehen, 
müssen ein HACCP-Konzept in dokumentierter 
Form vorliegen haben. Damit sollen betriebsspezi-
fisch gesundheitliche Risiken, die von Lebensmit-
teln ausgehen können, erkannt, bewertet und mi-
nimiert werden. Das Hazard Analysis and Critical 
Control Point- (HACCP-) Konzept, (deutsch: Gefähr-
dungsanalyse und kritische Lenkungspunkte) ist ein 
vorbeugendes System, das die Sicherheit von 
Lebensmitteln gewährleisten soll. 

Das HACCP-Konzept fordert, 

• alle im Verantwortungsbereich eines Unterneh-
mens vorhandenen Risiken für die Verträglich-
keit der Lebensmittel zu analysieren,  

• die für die Überwachung der Lebensmittel kriti-
schen Punkte zu ermitteln,  

• Eingreifgrenzen für die kritischen Lenkungs-
punkte festzulegen,  

• Verfahren zur fortlaufenden Überwachung der 
Lebensmittelsicherheit einzuführen,  

• Korrekturmaßnahmen für den Fall von Abwei-
chungen festzulegen,  

• zu überprüfen, ob das System zur Sicherstel-
lung der Lebensmittelsicherheit geeignet ist, und  

• alle Maßnahmen zu dokumentieren.  

Bisher 81 Großbetriebe überprüft 

Von Fleisch-, Fisch- oder Milchverarbeitenden Be-
trieben über Schokoladenhersteller bis hin zu Braue-
reien oder Mineralwasserbetrieben reichte die Palet-
te der zumeist größeren Hersteller, die bisher über-
prüft wurden. 

Betriebe zumeist IFS zertifiziert 

Ein Großteil der Betriebe war nach IFS (International 
Food Standard) zertifiziert, einem freiwilligen Zertifi-
zierungssystem des Lebensmitteleinzelhandels 
(LEH). Ein Bestandteil des IFS ist ein System der 
Kontrollmaßnahmen, das auf den Grundsätzen des 
HACCP-Konzeptes nach Codex Alimentarius basiert. 
Dies bedeutet, dass die Betriebe ihr Überwachungs-
system auf Grundlagen des HACCP-Konzeptes nach 
Codex Alimentarius aufgebaut haben. Daher wurden 
diese Betriebe auf die Einhaltung dieser Grundsätze 
hin überprüft. 

HACCP - noch fast überall Handlungsbedarf 

Nur wenige Betriebe - vor allem Großbetriebe - wie-
sen ein den Anforderungen genügendes HACCP-
Konzept auf, 9 der 81 Betriebe verfügten dagegen 
noch über gar kein HACCP-System. 

Häufig wurde beobachtet, dass Aspekte der Le-
bensmittelsicherheit mit Aspekten der Qualitätspolitik 
vermischt werden. 

Mehr oder weniger große Mängel in der Gestaltung 
und Ausführung der Verfahren, die auf den HACCP-
Grundsätzen basieren sollen, wurden festgestellt: 

Häufigster Mangel:   

• keine oder unzureichende Gefahrenanalyse und 
betriebsspezifische Bewertung der Risiken. 

Weitere Mängel: 

• unzureichende Benennung der kritischen Len-
kungspunkte, nicht ausreichende Kontrollfre-
quenzen an einem kritischen Lenkungspunkt, 
unzureichende Dokumentation; 

• wichtige Prozessschritte bei der Herstellung 
wurden entweder nicht oder zu wenig beurteilt 
und bewertet; 

• mangelhafte bzw. fehlende Korrekturmaßnah-
men an einem kritischen Lenkungspunkt;  

• keine Übereinstimmung von erstellter Rohstoff-
spezifikation und Spezifikation des zuliefernden 
Herstellers; 

• bei fast allen Betrieben war die Metalldetektion 
als kritischer Lenkungspunkt formuliert. Bei 4 
Herstellern musste bei der Überprüfung der 
Funktionsfähigkeit des Metalldetektors vor Ort 
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jedoch festgestellt werden, dass die Metalldetek-
toren nicht oder fehlerhaft arbeiteten; 

• Mängel bei den Verifizierungsmaßnahmen  
(„tue ich es richtig ?“) und fehlende Validie-
rungsmaßnahmen („tue ich das Richtige ?“); 

• fehlende Berücksichtigung von „Rework“ in der 
Gefahrenanalyse sowie im Ablaufschema 

• fehlende Bewertung und Beurteilung von mitver-
wendetem Trinkwasser, Zusatz- und Verarbei-
tungshilfsstoffen; 

Die Betriebsverantwortlichen der von der Arbeits-
gruppe überprüften Lebensmittelhersteller erwiesen 
sich durchweg als kooperativ und aufgeschlossen 
und erklärten sich bereit, die Mängel in einer Revisi-
on der Konzepte abzustellen. Von Seiten der Her-
steller wurden bereits  Nachaudits nachgefragt. 

 

Systeme zur Rückverfolgung von Lebensmitteln 

Oberstes Gebot der Lebensmittelunternehmer muss 
es sein, dass gesundheitsschädliche Lebensmittel 
nicht auf den Markt gelangen. Ist dies dennoch der 
Fall, muss schnell reagiert werden können. Die be-
troffenen Produkten sind schnell vom Markt zu neh-
men und/oder die Verbraucher entsprechend zu 
warnen. 

Daher sind Lebensmittelunternehmer verpflichtet, ein 
Rückverfolgungssystem einzurichten, um über 
einen ausreichenden Zeitraum hinweg auch rückwir-
kend sagen zu können, woher bzw. an wen welches 
Lebensmittel wann geliefert worden ist. 

Nicht zuletzt auf Grund der Forderungen des IFS 
waren Maßnahmen und Konzepte zur Rückverfolg-
barkeit in den Betrieben überall vorhanden. Auch 
aufgrund der materialwirtschaftlichen Vorgaben der 
Betriebe waren die Systeme fast immer EDV-
basierend. Bei zwei Betrieben wurde noch „klas-
sisch“ mit Lieferscheinen gearbeitet. Die Maßnah-
men zur Rückverfolgbarkeit waren größtenteils 
schlüssig. Es konnten in relativ kurzer Zeit Lieferun-
terlagen in beide Richtungen (Lieferant bzw. Ab-
nehmer) vorgelegt werden. 

 

Beim Blick auf diese Küchenutensilien 
vergeht der Appetit 
Im Rahmen von Betriebskontrollen wurden einige 
Lebensmittelbedarfsgegenstände, welche sich z.T. in 
einem desolaten Zustand befanden, zur Beurteilung 
vorgelegt. Beispiele für diese kaputten und z.T. ver-
schmutzten Küchenutensilien sind die abgebildete 
Muskatnussreibe und ein Frittierkorb. 

 

   
Sowohl die Vorder- als auch die Rückseite der Me-
tallreibe waren komplett mit Rost überzogen. Offen-
sichtlich wurde die Reibe trotz ihres unhygienischen 
Zustands noch benutzt – an ihr hafteten noch Mus-
katnuss-Reste. 

 

 
Das Metallgitter dieses Frittierkorbes hatte sich an 
beiden Längsseiten vom Rahmen gelöst, Metalldräh-
te ragten in Richtung des Frittiergutes und Altver-
krustungen befanden sich im Bereich der Ecken und 
Haken. 
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Milch und Milchprodukte 
Unabhängig voneinander beschwerten sich zeitlich 
eng aufeinanderfolgend mehrere Verbraucher über 
(haltbare) H-Milch in Verbundkartons. Grund: die 
Milch wies in allen Fällen eine rötlichbraune Verfär-
bung auf, hatte einen stark karamellartigen bis bran-
digen Geschmack und in den Packungen hatte sich 
teilweise Sediment gebildet. Dieser Befund bestätig-
te sich auch bei den im Handel erhobenen Ver-
gleichsproben. 

Die Ursache war ein Defekt in der UHT-Erhitzungs-
anlage der Molkerei. Durch eine zu hohe Wärmebe-
lastung der Milch kam es zu unerwünschten chemi-
schen und physikalischen Reaktionen, welche die 
beschriebenen sensorischen Abweichungen beding-
ten. 

Mehrere Beschwerden aufgrund von Abweichungen 
in Geruch und Geschmack betrafen auch Frisch-
milch (pasteurisierte Milch) eines anderen Herstel-
lers. Zurecht: sowohl die jeweiligen Beschwerde- wie 
auch einige Vergleichsproben wiesen einen alten, 
unreinen und abstoßend-fremdartigen Geruch auf. 
Nach dem Ergebnis der weiteren Untersuchungen 
lagen zudem gravierende hygienische Mängel vor 
(hohe Gesamtkeimzahl und hoher Gehalt an Pseu-
domonaden). In diesem Fall resultierte ein Rückruf 
der Ware von Seiten des Herstellers. 

Käse - ein Stimmungsaufheller? 
Ein sehr interessantes Produkt war ein im Rahmen 
der Einfuhruntersuchungen vorgelegter sog. „Hanf-
käse“, ein mit Hanfsamen durchsetzter Schnittkäse. 
Die Nutzung rauschmittelarmer Hanfsorten zur Her-
stellung von Lebensmitteln erfreut sich bereits seit 
einigen Jahren zunehmender Beliebtheit. Entschei-
dend ist deren Gehalt an psychoaktivem Delta-9-
Tetrahydrocannabinol (THC). Im vorgelegten Käse 
konnte zwar THC nachgewiesen werden, der Gehalt 
lag jedoch im Bereich des nationalen Richtwertes für 
Lebensmittel und so ergab sich zumindest hierdurch 
kein Grund zur Beanstandung. 

Der Käse „läuft“ - doch hier mal anders! 
Gerade in den wärmeren Sommermonaten werden 
regelmäßig Verbraucherbeschwerden aufgrund 
eines Insektenbefalls der Lebensmittel vorgelegt. So 
auch in diesem Jahr:  

Verschiedene Weichkäsesorten mussten in insge-
samt 3 Fällen als ekelerregend beurteilt werden, da 
ein massiver Befall mit lebenden Fliegenmaden 
festzustellen war (s. Abb.). Beim Auspacken der 
Käse sammelten sich die Maden auf der dunkleren 
Unterseite. Durch ihre Eigenbewegung und die gro-
ße Anzahl wurde selbst das aufliegende Käsestück 
leicht hin und her bewegt. 

 

 
Ebenfalls zur Untersuchung vorgelegt wurde zu-
sammen mit einem leeren Fruchtjoghurtbecher eine 
tote, aber vollständig erhaltene und saubere Mehlkä-
ferlarve (s. Abb.). Der Mehlwurm war in eine Papier-
serviette eingewickelt und laut den Angaben einer 
Verbraucherin beim Verzehr des Joghurts aufgefal-
len. Ob sich die Larve tatsächlich bereits vor der 
Öffnung im Becher befand, war nicht mehr festzu-
stellen. 

Erfreulicherweise wurde jeweils in keiner der origi-
nalverschlossenen Vergleichsproben ein Insektenbe-
fall festgestellt. 
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Butter aus handwerklicher Herstellung 
„Landbutter“ ist ein Erzeugnis, das aus Rohmilch 
hergestellt wird, welche im eigenen landwirtschaftli-
chen Betrieb gewonnen wurde. Die Verwendung von 
Rohmilch und die zumeist kleinbetriebliche Herstel-
lungsweise führen dazu, dass Landbutter oft hohe 
Keimgehalte aufweist und entsprechend rasch ver-
dirbt. Die Haltbarkeit des leichtverderblichen Produk-
tes lässt sich durch intensivierte Reinigung und Des-
infektion der bei der Herstellung verwendeten Gerät-
schaften, aber auch durch einen niedrig gehaltenen 
Wassergehalt und die Lagerung bei ausreichender 
Kühlung und unter Schutz vor Licht und Luft verbes-
sern. 

Erhebliche Hygienemängel offenbarten die zumeist 
auf Wochenmärkten erhobenen Landbutterproben: 
67 % der Proben mussten beanstandet werden, da 
hohe Gehalte an Verderbskeimen (v.a. Pseudomo-
naden, Enterobakteriazeen und Hefen) zu käsigen, 
ranzigen oder fruchtartigen Geruchs- und Ge-
schmacksabweichungen geführt und die Verzehrsfä-
higkeit des Lebensmittels zumindest stark einge-
schränkt hatten. Pathogene Keime wurden jedoch in 
keiner der untersuchten Proben nachgewiesen.  

Neben den beschriebenen Hygienemängeln wiesen 
nahezu alle Proben auch Kennzeichnungsmängel 
auf (z.B. die fehlende Deklaration des Mindesthalt-
barkeitsdatums mit entsprechendem Kühlhinweis, 
des Fettgehaltes oder des Hinweises auf die Ver-
wendung von Rohmilch). Aufgrund eines zu hohen 
Wassergehaltes und einer Unterschreitung des vor-
geschriebenen Mindestmilchfettgehaltes erfüllten 
einige Proben außerdem nicht die Anforderung, die 
an eine Butter zu stellen sind. Dies führte dazu, dass 
keine der angeforderten Planproben unbeanstandet 
blieb. 

Zahlreiche Anfragen und  
Stellungnahmen 
Nach der unmittelbaren Anwendung des EU-
Hygienerechts trat in diesem Jahr mit Verspätung 
auch die nationale Verordnung zur Durchführung der 
gemeinschaftlichen Hygienevorschriften in Kraft. 
Verbunden waren damit die ersatzlose Aufhebung 
der Milchverordnung, sowie einige Änderungen 
milchrechtlicher Produktverordnungen. Die Hygiene-
vorschriften für Milch und Milchprodukte finden sich 
nunmehr verteilt auf mehrere verschiedene nationale 
und europäische Vorgaben. Durch diese Zersplitte-
rung ist ein kompliziertes Regelungswerk entstan-
den, welches den Umgang gegenüber der alten 
Rechtslage nicht erleichtert. Es ist daher wenig ver-
wunderlich, dass parallel zur Begutachtung und 
Beurteilung der Proben erneut eine Vielzahl von 
Anfragen zu beantworten und Stellungnahmen ab-
zugeben waren. 

Pasteurisierte Milch vom Bauernhof 
Der Trend zur Direktvermarktung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse nimmt gerade in den Milcherzeugerbe-
trieben weiter zu. Neben der Produktion und Ver-
marktung von Rohmilchkäse oder „Bauernhofeis“ 
finden sich neuerdings auch Betriebe, die ihre Roh-
milch selbst pasteurisieren und vermarkten. Unsere 
Beobachtungen zeigen jedoch, dass die Herstellung 
und Abfüllung von pasteurisierter Milch extreme 
Anforderungen an die technische Ausrüstung, das 
Hygiene-Know-how und die betrieblichen Abläufe auf 
dem Bauernhof stellt. So wurde in einem Betrieb, der 
wiederholt wegen erhöhter Gehalte an Enterobakte-
riazeen aufgefallen war, eine umfangreiche Stufen-
kontrolle durchgeführt. Durch sterile Probenentnah-
men entlang des gesamten Fließwegs der Milch vom 
Sammelmilchtank über Pasteurisierer und Abfüllan-
lage bis zum fertig abgefüllten Erzeugnis konnte 
geklärt werden, welche Kontaminationsquellen zum 
Keimeintrag in das Lebensmittel geführt hatten. 
Neben Problemen durch lange, verdeckt liegende 
und schwer zu reinigende Rohrleitungen vor dem 
Pasteurisierer spielte nach dem Erhitzungsschritt 
v.a. die Abfüllung und Reinigung der Mehrweggefä-
ße eine kritische Rolle, und es zeigte sich die zwin-
gende Notwendigkeit der kompletten Trennung von 
Räumlichkeiten und nach Möglichkeit Arbeitskräften 
zwischen den Bereichen der Milchgewinnung und 
dem Milchverarbeitungsbereich - eine Vorausset-
zung, die in kleinen Milcherzeugerbetrieben nur 
unter hohem finanziellen und personellen Aufwand 
zu erreichen sein dürfte. 
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Eier und Eiprodukte 

Problemfeld Kennzeichnung 
Wie in jedem Jahr ist der größte Teil der Beanstan-
dungen im Warensegment „Eier“ auf Kennzeich-
nungsverstöße zurückzuführen. In aller Regel sind 
diese Verstöße einhergehend mit einer Täuschung 
und Irreführung des Verbrauchers. „Spitzenreiter“ 
unter den Beanstandungsgründen ist nach wie vor 
der fehlende oder nicht leserliche Erzeugercode auf 
den Eiern. Nur wenn diese Codierung ordnungsge-
mäß angebracht ist, bietet sie die Möglichkeit, die 
Haltungsform und die Herkunft der Eier abzuleiten. 
Auf Platz 2 folgt die fehlende Angabe zur Haltungsart 
der Legehennen auf der Verpackung. Die Haltungs-
art muss, abgesehen von dem Code auf jedem ein-
zelnen Ei, auch deutlich auf der Verpackung ange-
geben sein, und zwar mit einem konkret vorge-
schriebenem Wortlaut (z.B. „Eier aus Käfighaltung“). 
Das fehlende Mindesthaltbarkeitsdatum belegt dicht 
dahinter Rang 3. Das MHD ist sowohl bei der Abga-
be von verpackten Eiern, wie auch bei der losen 
Abgabe verpflichtend vorgeschrieben. 

 

 
Bild: Mangelhafte Eierkennzeichnung 

 
Auffallend hoch ist wieder die Zahl der Beanstan-
dungen von Eiern, die den Verbrauchern auf  
Wochenmärkten  angeboten werden. Welcher Anteil 
davon auf die schlichte Unkenntnis der rechtlichen 
Vorgaben bei den Verkäufern zurückzuführen ist, 
kann von hier aus nicht beurteilt werden. 

 

 

 

 

Fische, Krusten-, Schalen-, Weichtiere und Erzeug-
nisse 

Beschwerden über „erleuchtende“ 
Fische 

Auch in diesem Jahr beschwerte sich ein Verbrau-
cher über einen Fisch, in diesem Fall eine Makrele, 
die so intensiv hellgrün leuchtete, dass dadurch ein 
ganzer Kücheneimer erhellt wurde. Wie meistens in 
solchen Fällen wurde vom Verbraucher vermutet, 
dass die Ursache für das Leuchten „ungeheuerliche“ 
Zutaten der Lebensmittelindustrie seien. 

Das Leuchten ist ein bei Fischen bekanntes Phäno-
men, welches durch biolumineszierende Mikroorga-
nismen verursacht wird. Bestimmte natürlicherweise 
im Meer vorkommende Bakterien (beispielsweise 
Photobacterium phosphoreum) sind in der Lage, 
durch eine enzymatische Reaktion blaugrünes Licht 
zu emittieren.  

 

 

Auf diese Weise wird unter anderem das Leuchten 
bestimmter Tiefseefischarten und Insekten verur-
sacht. Diese Bakterien kommen auch auf Meeresfi-
schen vor. Das sogenannte Leuchten tritt auf, wenn 
sich die Bakterien in bzw. auf den Produkten ver-
mehren. 

 


